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Herausforderungen der kommenden fünf Jahre zur Sicherung der 

psychotherapeutischen Versorgung in Niedersachsen 

Außergewöhnlichen Belastungen wie die Corona-Pandemie oder der russische Krieg 

gegen die Ukraine haben auch in Niedersachsen dazu geführt, dass Menschen häufiger 

psychisch erkranken oder von Erkrankung bedroht sind. Bereits vor diesen Ereignissen 

war jede dritte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf psychische Erkrankungen 

zurückzuführen. Zudem stellen sie mittlerweile die häufigste Ursache für vorzeitige 

Berentungen dar und es kommt häufig zu Wechselwirkungen mit somatischen 

Erkrankungen. Daher kann die Relevanz für eine psychotherapeutische Versorgung kaum 

zu hoch eingeschätzt werden. 

Um diese Versorgung, bei der ausdrücklich auch präventive Maßnahmen mitgedacht 

werden müssen, zu gewährleisten, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen von der 

Profession der Psychotherapeut*innen, den Kostenträgern und den 

Leistungserbringer*innen in den ambulanten und stationären Bereichen, in denen 

Psychotherapie durchgeführt wird und eben auch des Landtags und der Landesregierung. 

Wir wollen uns im Folgenden auf die Fragen konzentrieren, bei denen Landtag und 

Landesregierung in den kommenden fünf Jahren beteiligt sein werden. 

Psychotherapeut*innen sind seit der gesetzlichen Verankerung ihres Berufes durch das 

erste Psychotherapeutengesetz 1999 die tragende Säule in der psychotherapeutischen 

Versorgung geworden. Im ambulanten Bereich ist durch die Integration unserer Profession 

in die Kassenärztlichen Vereinigungen und der zunehmenden Ausweitung von 

Befugnissen, die Verankerung einer Psychotherapie auf Facharztniveau in der ambulanten 

Versorgung weit fortgeschritten. Patientinnen und Patienten können direkt zu einer 

Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten ihrer Wahl gehen und erhalten dort eine 

umfängliche und fundierte Diagnostik bezüglich ihres psychischen Leidens sowie, falls 

erforderlich, die notwendige psychotherapeutische Behandlung. Unserer Profession 

gelingt es gegenwärtig noch, alle Kassensitze auch in ländlichen Regionen zu besetzen. 

Größte Herausforderung bleibt hier das Ausstehen einer morbiditätsorientierte 

Bedarfsplanung, um Wartezeiten auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. 
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Anders sieht es im stationären und psychosozialen Bereich aus. Hier hinken viele Gesetze 

und Regelwerke den Entwicklungen der letzten 23 Jahre deutlich hinterher. So wird in den 

Stellenplänen der psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken häufig noch von 

Stellen für Psycholog*innen gesprochen, obwohl sie bereits überwiegend mit approbierten 

Psychotherapeut*innen besetzt sind, die dort, wie im ambulanten Bereich, auf 

Facharztniveau Behandlungen durchführen und verantworten, oft ohne, dass hierfür ein 

klarer rechtlicher Rahmen gegeben ist. Vergleichbares gilt für die Forensik, die 

sozialpsychiatrischen Dienste, für Rehakliniken, für viele Beratungsstellen, die Kinder- und 

Jugendhilfe und weitere Bereiche, in denen Psychotherapeut*innen tätig sind.  

Gesetzgebungsverfahren zum Niedersächsischen Krankenhausgesetz, 

Niedersächsischen Maßregelvollzugsgesetz und Niedersächsisches Gesetz über Hilfen 

und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke sind Beispiele für Gesetzesreformen, bei 

denen es dringend geboten ist, dass diese Realität beachtet wird und die 

Psychotherapeut*innen durchentsprechende Formulierungen in ihrer verantwortlichen 

Tätigkeit abgesichert werden. Die Psychotherapeutenkammer bringt sich hier mit 

entsprechenden Stellungnahmen regelmäßig ein. 

Nun kommt eine große Herausforderung hinzu. Vor zwei Jahren wurde vom Bundestag mit 

Zustimmung des Bundesrates das Psychotherapeuten-Ausbildungs-Reform-Gesetz 

verabschiedet, mit dem die Aus- und Weiterbildung für Psychotherapeut*innen neu 

geregelt wird. Nach einem Studium, das mit der Approbation als Psychotherapeut*in 

abschließt, erfolgt eine fünfjährige Weiterbildung zur Fachpsychotherapeutin oder zum 

Fachpsychotherapeuten in den Gebieten für Kinder- und Jugendliche, Erwachsene oder 

Neuropsychotherapie. In dieser Gesetzgebung wurde es allerdings versäumt, die 

Finanzierung dieser neuen Fachpsychotherapeut*innen-Weiterbildung zu regeln. Zudem 

sind relevante Gesetze und Regelwerke noch nicht an diese neue Weiterbildungsstruktur 

angepasst. Innerhalb der Fachpsychotherapeut*innen-Weiterbildung  müssen Stellen 

sowohl für die Weiterbildungsermächtigten als auch für die Psychotherapeut*innen in 

Weiterbildung (PtW) vorhanden sein, daher sind Anpassungen in nahezu allen Bereichen, 

in denen Psychotherapeut*innen tätig sind, notwendig. 

Gelingen die dargestellten Prozesse einschließlich der finanziellen Absicherung nicht, so 

werden in einigen Jahren deutliche Versorgungsengpässe entstehen, da keine 

Kolleg*innen mehr nachkommen, die die sozialrechtliche Anerkennung zur Ausübung von 

Psychotherapie mit sich bringen, wie sie erst nach durchlaufener 

Fachpsychotherapeut*innen-Weiterbildung gegeben ist. Eine Datenerhebung ergab, dass 

etwas über die Hälfte der heute tätigen Psychotherapeut*innen in Niedersachsen über 50 
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Jahre und davon wiederum mehr als die Hälfte über 60 Jahre alt sind. Eine aktuelle 

Umfrage der PKN unter den in Niedersachsen tätigen Psychotherapeut*innen ergab, dass 

ca. 40 % dieser über 50-Jährigen innerhalb der kommenden fünf Jahre planen, ihre 

Tätigkeit zu beenden oder zu reduzieren. 

Besonders brisant ist die Situation im Bereich des SGB VIII: In den 

Erziehungsberatungsstellen hat sich seit 2010 der Anteil der approbierten Fachkräfte 

halbiert. Eine Entwicklung, die einem Fehler im bisherigen Ausbildungssystem geschuldet 

und nur durch eine Integration in die neue Weiterbildung zu stoppen sein dürfte.  

Zusammengefasst: 

- Psychotherapie ist die zentrale evidenzbasierte Behandlungsmethode bei nahezu allen 

psychischen Erkrankungen. 

- Sie wird ausschließlich von approbierten Fachkräften durchgeführt, die entweder eine 

psychotherapeutische Ausbildung nach bisherigem Recht, eine Facharztweiterbildung 

oder eine Fachpsychotherapeut*innen-Weiterbildung nach neuem Recht durchlaufen 

haben. 

- Viele Gesetze und Regelwerke sowie viele Stellenpläne berücksichtigen dies bisher nicht 

oder nur unzulänglich. 

- Die neue Fachpsychotherapeut*innen-Weiterbildung bedarf neuer Strukturen und einer 

gesicherten Finanzierung. 

- Die mittel- und langfristige Sicherung der Versorgung von psychisch erkrankten 

Menschen ist daran gebunden, dass von Gesetzgebungsverfahren bis hin zu 

Stellenausschreibungen im öffentlichen Dienst den genannten Umständen Rechnung 

getragen wird. 

 


